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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Der Nationalrat befasste sich mit einer 2005 eingereichten parlamentarischen Initiative
Studer (evp, AG), welche die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit auf
Bundesebene verlangt. Gegen den Widerstand einer primär aus SVP-Abgeordneten
gebildeten Minderheit empfahl die Kommission für Rechtsfragen (RK-N), dem Vorstoss
Folge zu geben. Die Kommissionsmehrheit war freilich nicht uneingeschränkt für die
Einführung einer allgemeinen Überprüfung von Bundesgesetzen auf ihre Vereinbarkeit
mit Verfassungsbestimmungen. Diese parlamentarische Initiative würde aber
Gelegenheit bieten, die Wünschbarkeit der Einführung eines Verfassungsgerichtes und
allfällige dabei entstehende Probleme im Detail abzuklären. Gemäss
Kommissionssprecher Fluri (fdp, SO) habe zum Beispiel die Vereinheitlichung der
kantonalen Prozessordnungen einen Rechtsabbau zur Folge gehabt. Diese wurden
bisher von den Kantonen beschlossen und konnten vom Bundesgericht auf ihre
Grundrechtskonformität überprüft werden. Heute sind sie als eidgenössische Erlasse
von dieser Kontrolle befreit. Die Mehrheit des Plenums liess sich von den Argumenten
der Rechtskommission überzeugen und gab der Initiative mit 80 zu 67 Stimmen Folge. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.04.2009
HANS HIRTER

Die bereits mehrere Jahre schwelende Auseinandersetzung um die Einführung einer
Verfassungsgerichtsbarkeit auf Bundesebene nahm im Berichtsjahr ein Ende. Der
Nationalrat hatte noch Ende 2011 den auf die parlamentarischen Initiativen Studer (evp,
AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) zurückgehenden Vorschlag der RK-N für eine Streichung
von Art. 190 BV knapp angenommen. Damit hätte die Judikative die Kompetenz
erhalten, Gesetze auf ihre Verfassungsmässigkeit zu prüfen. Die Änderung und
Aufhebung von Gesetzen hätte jedoch weiterhin der Legislative oblegen. Allerdings
beschloss der Ständerat in der Sommersession des Berichtsjahrs entgegen der
Empfehlung seiner Kommission mit 17 zu 27 Stimmen Nichteintreten. Im zweiten
Durchgang schloss sich die grosse Kammer in der Wintersession 2012 diesem Entscheid
letztlich relativ deutlich mit 101 zu 68 Stimmen an. Lediglich die SP, die GP und die GLP
sprachen sich in der Mehrheit für ein Verfassungsgericht aus. Letzten Endes obsiegten
die Bedenken einer möglichen Einschränkung der direkten Demokratie über das
Argument der Befürworter, die eine Stärkung des Rechtsstaates hervorhoben. Es
entspreche der Tradition der Schweiz eher, Gesetze mit Hilfe des politischen Willens
statt mit rechtlichen Aspekten zu prüfen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2012
MARC BÜHLMANN

« Au nom de Dieu Tout-Puissant !
Le peuple et les cantons suisses,
conscients de leur responsabilité envers la Création [...] »

Ainsi commence la constitution fédérale de la Confédération suisse. Son préambule,
qui date de la dernière révision totale du texte fondateur de l'État, en 1999, mentionne
explicitement un «Dieu chrétien» ainsi que la «Création», selon le député Fabian
Molina (ps, ZH). Considérant que ces références contreviennent à la neutralité de l'État
en termes de confession, le socialiste propose de modifier ces trois lignes, en les
remplaçant par «Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité
envers l'environnement, [...]». Le zurichois invoque l'art. 15 Cst et l'art. 9 CEDH, qui
garantissent la liberté de conscience et de croyance, pour mettre en avant
l'ambivalence du préambule. De plus, il souligne que les relations entre l’Église et l’État
relèvent de la compétence des cantons, en vertu de l'art. 72 Cst. Afin d'être compatible
avec ces articles, il serait donc nécessaire d'introduire un préambule laïc. Cette
requête avait déjà été formulée par la gauche lors de la révision totale de 1999, sans
trouver cependant de majorité.
Un scénario similaire se dessine pour l'initiative parlementaire Molina. Elle n'a, en tout
cas, pas trouvé grâce aux yeux de la commission des institutions politiques du Conseil
national (CIP-CN). Par 14 voix contre 6 (2 abstentions), la commission a proposé de ne
pas donner suite à l'objet, arguant que la formulation du préambule a déjà donné lieu à
de vastes discussions lors de la révision de 1999. La formulation actuelle est donc le
résultat d'un processus démocratique. En outre, la commission estime qu'une

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.04.2022
MATHIAS BUCHWALDER
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modification du préambule ne devrait pas intervenir dans le cadre d'une révision
partielle de la constitution. Celui-ci n'a de toute façon pas force légale et donc aucune
implication sur les droits et obligations des citoyennes et citoyens. Une minorité
partage cependant l'avis du député Molina et estime qu'il y a d'autres moyens
d'exprimer «l'humilité et la modestie» que le préambule a pour vocation de
transmettre.
Dans la Sonntagszeitung, le journaliste Markus Somm a rappelé que la mention à «Dieu
Tout-puissant», si elle peut paraître dépassée aujourd'hui, trouve ses racines dans la
première constitution de 1848. Alors que les démocraties européennes étaient encore
balbutiantes, la référence divine visait à établir le lien direct entre le peuple et les
cantons suisses et le pouvoir, évitant de passer par un monarque qui hériterait son
pouvoir de Dieu. L'objectif n'était donc pas de créer un état chrétien, mais bien
d'affirmer le pouvoir du peuple et des cantons comme organes principaux de la
Confédération, indique Somm. Conserver le préambule tel qu'il a été formulé à l'origine
serait donc un moyen de souligner la souveraineté du peuple et des cantons. D'autres
voix se sont cependant élevées dans la presse pour faire remarquer que le préambule
ne collait plus avec l'air du temps: dans la Weltwoche, l'éditorialiste Urs Paul Engeler a
plaidé en faveur de l'abandon des «fioritures» («Schwulst») de la préface, arguant
qu'une formule telle que «le peuple et les cantons suisses se donnent la constitution
suivante» suffirait. 3

Ayant pour objectif de modifier le préambule de la Constitution fédérale, l'initiative
parlementaire de Fabian Molina (ps, ZH) n'a pas été couronnée de succès lors de son
passage devant le Conseil national. Par 113 voix contre 59, la chambre basse n'a pas
souhaité donné suite à l'objet. 18 parlementaires se sont abstenu.e.s, dont 14
provenaient du camp socialiste, indiquant que la proposition du député Molina n'a pas
fait l'unanimité au sein même de son parti. Les partis bourgeois l'ont en revanche
rejetée en bloc. 
Au nom d'une minorité de la commission des institutions politiques (CIP-CN), Céline
Widmer (ps, ZH) a émis le souhait de discuter à nouveau de la formulation du
préambule, plus de 20 ans après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1999. Entre-
temps, de nombreux cantons ont retiré la mention à Dieu de leur constitution, ce qui,
selon la zurichoise, démontre que d'autres formulations sont possibles pour exprimer
les notions de modestie et d'humilité que le préambule a pour vocation de transmettre.
L'argument inverse a été brandi par Michaël Buffat (udc, VD), qui a souligné que de
nombreux cantons ainsi que d'autres États font également mention d'une entité
supérieure dans leur constitution. Au nom de la majorité de la commission, le député
agrarien a mentionné les origines historiques du préambule, dont le but était
notamment de rappeler qu'aucun roi ni parti ne détient le pouvoir suprême en Suisse.
Selon lui, l'argument de la laïcité ne doit pas suffire pour effacer des symboles de
l'histoire suisse, sans quoi on pourrait à l'avenir proposer de «supprimer la croix des
armoiries fédérales». Des arguments suivis donc par une majorité des membres de la
chambre du peuple. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2022
MATHIAS BUCHWALDER

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Die am 18. April gutgeheissene neue Bundesverfassung brachte einige Neuerungen für
den Parlamentsbetrieb, welche nun auf gesetzlicher Ebene nachvollzogen werden
mussten. So galt es beispielsweise zu konkretisieren, wer Wahlorgan für die
Angestellten der neu auch administrativ dem Parlament unterstellten Dienste der
Bundesversammlung ist, oder es musste auf Gesetzesebene der neuen
Verfassungsbestimmung Rechnung getragen werden, dass Volksinitiativen nicht nur
ganz, sondern auch teilweise für ungültig erklärt werden können. Die SPK-NR
unterbreitete dem Plenum eine entsprechende Revision des
Geschäftsverkehrsgesetzes sowie einen Bundesbeschluss über die Parlamentsdienste
in der Form einer parlamentarischen Initiative. Der Bundesrat war in seiner
Stellungnahme damit weitgehend einverstanden. Er verlangte jedoch, dass die
Bedingungen, unter welchen die nun dem Parlament unterstellten Parlamentsdienste
Dienststellen der Bundesverwaltung für die Erfüllung ihres Auftrags beiziehen können,
bereits auf Gesetzes- und nicht erst auf Verordnungsstufe geregelt werden. Konkret
forderte er, dass für die Erbringung der Dienstleistung und die Herausgabe von
dazugehörenden Akten die Einwilligung des entsprechenden Departementes resp. des
Bundesrates erforderlich ist.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.1999
HANS HIRTER
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Diesem Vorschlag der Regierung wurde im Parlament von allen Parteien heftig
opponiert. Der Nationalrat beschloss, dass im Konfliktfall nicht der Bundesrat oder der
Departementsvorsteher entscheidet, sondern die aus den Präsidenten und
Vizepräsidenten beider Räte sowie zwei weiteren Parlamentariern gebildete
Verwaltungsdelegation. Bei der Frage der administrativen Organisation der
Finanzkommissionen und der Finanzdelegation, deren gemeinsames Sekretariat bisher
dem Bundesrat unterstellt war, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei
parlamentarischen Kommissionen. Die Staatspolitische Kommission hatte beantragt,
dass das Sekretariat dieser Gremien vollständig von der Eidg. Finanzkontrolle zu
trennen und in die Parlamentsdienste einzuordnen ist. Im Namen der
Finanzkommission opponierte Weyeneth (svp, BE) diesem Vorschlag, weil er zu wenig
durchdacht sei und sich auf die Kontrollarbeit kontraproduktiv auswirken werde, da
wegen des Fehlens eines eigenständigen Rechnungshofs eine enge Zusammenarbeit
zwischen der Finanzkontrolle und den parlamentarischen Gremien erforderlich sei. Mit
diesen Argumenten konnte sich Weyeneth deutlich (109:27) durchsetzen.

Der Ständerat schloss sich beim Streit mit dem Bundesrat über die
Entscheidkompetenzen beim Beizug von Verwaltungsstellen und der Herausgabe von
Dokumenten grundsätzlich der grossen Kammer an. Bei der Wahl des Generalsekretärs
der Bundesversammlung schuf er eine kleine Differenz, indem er die
Koordinationskonferenz zur Wahlbehörde machte. In der Frage des Sekretariats der
Finanzkommission war unbestritten, dass dieses entsprechend den Vorschriften der
neuen Verfassung aus dem Bereich des Bundesrats herausgelöst werden muss. Der Rat
beschloss, dass sein Sekretär von der Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung
zu wählen sei. In der Differenzbereinigung stimmte der Nationalrat bei den
Wahlkompetenzen für den Sekretär der Finanzkommission und der Finanzdelegation
einem Kompromiss zu: Wahlgremium ist die Verwaltungsdelegation, ihr Entscheid muss
aber durch die Finanzdelegation bestätigt werden. Im weiteren hielt der Nationalrat
zweimal an seinem Entscheid fest, dass der Generalsekretär der Parlamentsdienste vom
Plenum zu wählen ist, musste dann allerdings den Beschluss der Einigungskommission
akzeptieren, dass, wie vom Ständerat als Kompromiss beschlossen, die
Koordinationskonferenz Wahlbehörde ist, deren Entscheid aber von der Vereinigten
Bundesversammlung zu bestätigen ist. 5

Organisation der Bundesrechtspflege

Im Vorjahr hatte der Nationalrat knapp eine auf zwei parlamentarische Initiativen
Studer (evp, AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) (07.476) zurückgehende Vorlage der RK-N
gutgeheissen, die auf die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit zielt. Die Vorlage
war nach einigen Debatten im Rat und Diskussionen in der Presse von der SP, den
Grünen, Anwälten, Richtern sowie zwölf Kantonen, später dann auch vom Bundesrat
begrüsst worden, während FDP und SVP Opposition bekundet hatten. Im Berichtjahr
wurde das Geschäft in der kleinen Kammer behandelt. Diese hatte sich bereits bei der
Einreichung der beiden parlamentarischen Initiativen 2005 sehr schwer getan. In der
engagierten und langen Debatte ging es letztlich um die Frage, wer letztverbindlich
zuständig sein soll für die Konkretisierung von Verfassungsnormen. Eine
Kommissionsminderheit wollte diese Entscheidung politisch, also von den Institutionen
(direkte Demokratie, Parlament) fällen lassen und beantragte Nichteintreten. Die
Mehrheit der RK-S plädierte hingegen für eine juristische Letztentscheidung. Die sich
zu Wort meldenden Befürworter und Gegner der Vorlage gehörten unterschiedlichen
Lagern an und ein parteipolitischer Graben konnte nur bedingt ausgemacht werden.
Letztlich entschied sich die Mehrheit der kleinen Kammer mit 27 zu 17 Stimmen, nicht
auf die Vorlage einzutreten. Damit ging das Geschäft zurück an den Nationalrat, der
noch im Dezember über einen Minderheitenantrag der SVP, dem Ständerat zu folgen
und nicht auf die Vorlage einzutreten, befinden musste. Auch in der grossen Kammer
gab es gespaltene Fraktionen. Zwar stimmten die GP und die GLP geschlossen gegen
den Minderheitsantrag und die SVP geschlossen dafür, die CVP (19:7 für Nichteintreten),
die BDP (6:2), die FDP (18:5) und die SP (6:34 und 1 Enthaltung) waren sich jedoch nicht
einig. Mit 101 zu 68 Stimmen wurde der Minderheitsantrag schliesslich angenommen
und die auf eine achtjährige Vorlaufzeit zurückblickende Vorlage endgültig abgelehnt.
Die Debatte um die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit nahm damit ein
vorläufiges Ende, die Diskussion um den geeigneten Akteur für die Prüfung der
Vereinbarkeit von Volksinitiativen und Grundrechten war damit aber nicht vom Tisch. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2012
MARC BÜHLMANN
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Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Der geplanten „Verfassungsgerichtsbarkeit“, welcher der Nationalrat im Februar des
Berichtsjahres zugestimmt hatte und eine entsprechende Vorlage in die
Vernehmlassung schickte, stehen die Kantone positiv gegenüber. Im Rahmen der
europapolitischen Standortbestimmung hatten sie sich bereits 2010 dafür eingesetzt,
dass Bundesgesetze auf ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung überprüft werden
können. Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) verpasste es allerdings, innerhalb
der Vernehmlassungsfrist eine Stellungnahme einzureichen (Ergebnisse zur
Vernehmlassung vom 14.6.11.). 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2011
DEBORA SCHERRER

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

La conseillère nationale Arslan Sibel (basta, BS) a déposé une initiative parlementaire
pour une représentation plus équilibrée des sexes au Parlement. Elle propose de
modifier la loi sur les droits politiques (LDP), de telle sorte que les listes des candidats
au Conseil national comptent au moins un tiers d'hommes et un tiers de femmes. Dans
le passé, bien que la question de l'égalité avait été discutée lors de la modification de la
loi, aucun acte concret n'avait suivi. La parlementaire rappelle que le Conseil national
est censé représenter le peuple suisse. Or, les femmes forment la majorité de la
population suisse et n'occupent que 65 sièges (32,5%) dans les rangs de la chambre du
peuple. Comme la Confédération et les cantons n'ont à ce jour pas pris de mesures
pour promouvoir la parité hommes-femmes, la représentante bâloise espère que la
Confédération exécute le mandat constitutionnel (article 8 Cst) visant à assurer l'égalité
des sexes. 
Lors de l'examen préalable, la CIP-CN ne donne pas suite à l'initiative par 18 voix contre
5 et 1 abstention. La commission répète les arguments mobilisés lors d'interventions
visant l'instauration de quotas (98.429 et 99.403), qui avaient rencontré une forte
opposition. Premièrement, la mesure serait difficilement applicable dans les petits
cantons. Deuxièmement, la liberté des partis politiques de composer leur liste serait
restreinte. Finalement, il y aurait le risque que les candidates deviennent des "bouche-
trous", figurant en fin de liste pour remplir les quotas. La majorité des membres de la
commission estime qu'il revient aux partis politiques de remédier à cette
problématique. Une minorité se positionne en faveur d'une contrainte légale. Elle
relève que la liberté de vote ne serait pas restreinte, puisque l'initiative parlementaire
ne propose que des quotas de candidats sur les listes et non pas un quota d'élus.
L'initiative parlementaire est donc transmise au Conseil national. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.01.2018
DIANE PORCELLANA

Par 133 voix contre 52 et 2 absentions, le Conseil national décide de ne pas donner
suite à l'initiative parlementaire visant une représentation équilibrée des sexes au
Parlement. Il partage donc l'avis de la majorité des membres de la CIP-CN. Seuls les
Verts et les socialistes ont soutenu la demande de Sibel Arslan (basta, BS). 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
DIANE PORCELLANA

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Im Rahmen ihres Kampfs gegen Deregulierung und Privatisierung unternahm die SP-
Fraktion im Nationalrat einen Versuch, den Begriff des „Service public“ in die
Verfassung aufzunehmen. Gemäss der Begründung ihrer parlamentarischen Initiative
meint sie damit eine sichere und in allen Regionen gleich günstige Versorgung aller
Bevölkerungsgruppen mit Produkten und Dienstleistungen namentlich aus den
Bereichen Bildung, Energie, Wasser, Verkehr und Gesundheit. Nicht alle diese Güter
wären gemäss der SP zwingend von staatlichen Stellen anzubieten, der Bund und die
Kantone würden für die Leistungserbringung aber die Verantwortung übernehmen. Der
Initiative wurde zwar keine Folge gegeben, das Abstimmungsresultat von 100 Nein zu 80
Ja zeigte jedoch, dass sie auch im bürgerlichen Lager Unterstützung gefunden hatte. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2003
HANS HIRTER
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Stefania Prezioso Batou (egsols, GE) verlangte in einer im März 2022 eingereichten
parlamentarischen Initiative, dass die Verfassung so geändert wird, dass die Benützung
der öffentlichen Verkehrsmittel auf Gemeinde- oder Kantonsebene stark
subventioniert, wenn nicht gar gratis ausgestaltet werden kann. Prezioso Batou wies
zur Begründung darauf hin, dass es bereits in verschiedenen Gemeinden und Kantonen
zu Initiativen gekommen sei, die sich für kostenfreie öffentliche Verkehrsmittel
eingesetzt hatten. Es sei aber jeweils unklar gewesen, ob diese Initiativen mit der
Bundesverfassung vereinbar seien; die verschiedenen Kantonsregierungen seien
diesbezüglich unterschiedlicher Auffassung gewesen. Nach dem jetzigen System müsse
letztlich das Bundesgericht über die Verfassungsmässigkeit entscheiden; es sei jedoch
grundsätzlich stossend, dass die Stimmberechtigten «durch das Risiko, dass Initiativen
für ungültig erklärt werden, davon abgebracht werden, mit gutem Beispiel
voranzugehen» und die Einführung der Gratisbenützung des öffentlichen Verkehrs zu
fordern.
Die KVF-NR befasste sich im Oktober 2022 mit dem Anliegen. Die
Kommissionsmehrheit sprach sich gegen die Initiative aus und wollte beim heute
geltenden Verfassungsgrundsatz der «angemessenen» Konsumentenpreise bleiben. Die
Mehrheit monierte zudem, dass die parlamentarische Initiative keine Angaben zur
Finanzierung des vorgeschlagenen Gratisangebots mache. Eine Kommissionsminderheit
empfahl. der Initiative Folge zu geben, da sie eine wichtige klimawirksame Massnahme
einfordere. Ausserdem könne dadurch die Rechtssicherheit verbessert werden. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.10.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) intendierte mit einer im Juni 2021 eingereichten
parlamentarischen Initiative, ein neues Anreizsystem beim Umweltschutz in der
Verfassung zu verankern. Gemäss Portmann sei es angezeigt, dass die Umweltpolitik
nicht nur die Verursachenden von Schäden an der Umwelt bestrafe
(Verursacherprinzip), sondern auch dem Umweltschutz förderliches Verhalten
begünstige. Beispiele aus der Vergangenheit hätten gezeigt, dass ein Anreizsystem,
welches vorbildliches Verhalten finanziell belohnt, erfolgversprechend sei. Zudem
sollten die Kosten, welche durch schädliche Einwirkungen an der Umwelt entstehen,
solidarisch von den Verursachenden und der Allgemeinheit getragen werden. Dies im
Gegensatz zur aktuellen Rechtslage, wo alleine die Verursachenden dafür aufkommen
müssen.
Die UREK-NR beugte sich im August 2022 über das Geschäft und beschloss mit 19 zu 2
Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Zum einen sei unklar, wie die Initiative
genau umgesetzt werden solle, zum anderen stiess die Idee einer Solidarhaftung der
Allgemeinheit bei Umweltschäden auf Kritik. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.08.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2022 stand die parlamentarische Initiative von Hans-Peter
Portmann (fdp, ZH) mit dem Titel «Anreizsystem beim Umweltschutz
verfassungsrechtlich verankern» auf der Traktandenliste des Nationalrates. Der Initiant
legte dem Plenum dar, dass er und einige weitere «ökologisch-liberale
Persönlichkeiten» zum Schluss gekommen seien, dass die Kosten, die durch
umweltschädigendes Verhalten entstehen, solidarisch von den Verursachenden und von
der Allgemeinheit zu tragen seien, denn die Verursachenden alleine könnten realiter
schon lange nicht mehr selber für die Kosten aufkommen. Im Gegenzug solle
umweltfreundliches Verhalten belohnt werden. Portmann zeigte sich überzeugt, dass
dieser liberale Ansatz in Zukunft zu mehrheitsfähigen Gesetzen und Regelungen führen
würde. Eine deutliche Mehrheit der zuständigen UREK-NR sei jedoch nicht bereit
gewesen, der FDP in Zeiten des Wahlkampfs Zustimmung in Umweltfragen zu geben,
und habe die Initiative daher mit «irgendwelche[n] Begründungen» abgelehnt,
kritisierte Portmann. Er zog seine Initiative deshalb in der Folge zurück. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

Im Mai 2020, also in der Frühphase der Corona-Pandemie, reichte die Grüne Fraktion
eine parlamentarische Initiative ein, mit der sie die Konkretisierung der Regelung zur
Versorgungssicherheit in der Verfassung (Art. 102 BV) forderte. Demnach sollte die
Verantwortung des Bundesrates für die Versorgung der Bevölkerung mit «den
wichtigsten sensiblen Medikamenten, Wirkstoffen und Schutzmaterial» sowie für
Schutzmassnahmen gegen eine Pandemie in der Verfassung verankert werden.
Bezüglich entsprechender Medikamente und Wirkstoffe läge durch die Verlagerung der
Produktion nach Asien ein Quasi-Monopol vor, das eine «Gefahr für die
Gesundheitsversorgung» der Schweizer Bevölkerung darstelle. Hier müsse der Staat
eingreifen, da der reine Markt die Grundversorgung der Bevölkerung im Krisenfall nicht
garantieren könne. 
Mit 14 zu 7 Stimmen (bei 1 Enthaltung) entschied sich die SGK-NR mit Verweis auf ihre
angenommene Motion 20.3166 und das angenommene Postulat 20.3241 der FDP-
Fraktion gegen Folgegeben. Aufgrund dieser Vorstösse seien per Anfang 2022 konkrete
Massnahmen zu erwarten, die überdies auf Gesetzesstufe festgeschrieben werden
könnten, argumentierte die Kommissionsmehrheit. Eine Verfassungsänderung
erachtete die Kommission – im Gegensatz zu einer Kommissionsminderheit Weichelt-
Picard (al, ZG) – überdies als nicht nötig. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2021 beschäftigte sich der Nationalrat mit der Frage, ob die
Regelung zur Versorgungssicherheit in der Verfassung ergänzt werden solle, ob also
die Verantwortung des Bundesrates für die Versorgung der Bevölkerung mit «den
wichtigsten sensiblen Medikamenten, Wirkstoffen und Schutzmaterial» sowie für
Schutzmassnahmen gegen eine Pandemie explizit in die Verfassung geschrieben werden
soll. Manuela Weichelt-Picard (al, ZG) begründete den Antrag der
Kommissionsminderheit, der parlamentarischen Initiative Folge zu geben, mit dem
Verweis auf die Unzulänglichkeiten der bisherigen Regelung, welche die Corona-
Pandemie deutlich aufgezeigt habe. Die Relevanz der Problematik zeigten überdies
auch Pläne für ähnliche Standesinitiativen sowie für eine Volksinitiative, betonte
Weichelt-Picard. Die beiden Kommissionssprecher Benjamin Roduit (mitte, VS) und
Thomas de Courten (svp, BL) anerkannten zwar die Relevanz der Frage und die
Notwendigkeit entsprechender Massnahmen, bestritten aber die Notwendigkeit einer
Verfassungsänderung. Die nötigen gesetzlichen Grundlagen seien bereits vorhanden,
insbesondere in Form des Landesversorgungsgesetzes (LVG). Es seien auch bereits
ähnliche Vorstösse angenommen worden (Mo. 20.3166 und Po. 20.3241), zudem habe
der Bundesrat auf Anfang 2022 die Erarbeitung konkreter Massnahmen angetönt. Mit
121 zu 66 Stimmen (bei einer Enthaltung) entschied sich der Nationalrat, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Einzig bei den geschlossen
stimmenden SP- und Grünen-Fraktionen stiess der Vorstoss auf Anklang. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In der Bundesverfassung wird möglicherweise ein Recht auf Existenzsicherung
verankert. Die Nationalratskommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
beauftragte eine Arbeitsgruppe, eine entsprechende parlamentarische Initiative zu
formulieren. Sie nahm damit das Anliegen von Nationalrätin Goll (sp, ZH) auf, welche
daraufhin ihre eigene Initiative zurückziehen konnte. Keine Folge gab die Kommission
hingegen einer Standesinitiative, mit welcher der Kanton Basel-Stadt eine für alle
Erwerbstätigen obligatorische und mindestens existenzsichernde
Krankentaggeldversicherung, die gesetzliche Regelung der Familienversicherung und
Vorschriften über eine das Existenzminimum garantierende Fürsorge für
Langzeitarbeitslose forderte (Kt.Iv. 92.302). Die Kommission stellte fest, dass diese
Anliegen grösstenteils bereits Gegenstand hängiger oder angekündigter Vorlagen seien.
Ebenfalls abgelehnt wurde eine parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD), welche
die Einführung eines Mindesteingliederungseinkommens verlangte (Pa.Iv. 92.438). Die
Kommission und deren Minderheit werden dem Plenum aber je ein Postulat
unterbreiten, wonach der Bundesrat die Einführung eines derartigen Einkommens für

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.11.1993
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.23 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Arbeitslose im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes über die
Arbeitslosenversicherung prüfen soll (Po. 93.3538 und 93.3539). 16
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